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Unter der Rubrik: Kleine Schriften, wird
der N. Schweiz. Republikaner fortfahren, alle theils

in der Schweiz gedrukten, theils auswärts
erscheinenden, die Schweiz betreffenden oder von

Schwerern herrührenden Schriften anzuzeigen. Wenn
dieß aber mit einiger Vollständigkeit geschehen soll, so

müssen die Verfasser oder Verleger neuer Schriften
die Gefälligkeit haben, ei» Exemplar derselben an den

Herausgeber einzusenden, ohne dieß hängt es vom Zufall
ab, ob ihm dieselben bekannt werden.

Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagsatzung im kommenden Herbftmonat
vorzulegenden Verfassungsentwurf.

IX.
Anleitung für die Cantonstagsat«

àu z u n gen.
(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths

vom »5. Heum. »Lo».)

Der gesetzgebende Rath,

In Folge seines Beschlusses vom -.Juli, und nach
angehörtem Bericht seiner, zu Bearbeitung organischer
Grütze für den der helvetischen Tagsatzunq vorzulegenden
Verfassungsentwurf ernannten Commißion :

In Erwägung daß eines der wichtigsten Hindernisse,
welches der Erreichung des vorhabendrn Zweckes, Helve,
tien eine gute und dauerhafte Verfassung zu geben, im
Weg stehen könnte, dann» bestünde: wenn an den bevor-
stehenden Cantonslagsatzungen, bey Ausübung der bey,
den Haupivercichtungen derselben, entweder in einem

ungleichen oder vollends in irgend einem unrichtigen Geist
und Sinne gehandelt würde,

verordnet:
Es soll den aufnächstkülistigen ». August sich versam«

melnden Cantonstagsatzungen für die ihnen aufgetragene»
Geschäfte zur Anleitung ertheilt werden, was folgt :

». Die helvetische Republik, obwohl in Cautone ein«

getheilt, biloet weiter, wie bisher seit der neuen Ordnung
der Dinge, lind ganz anders als unter dem ehevvrige»
Bundessystcm, wesentlich nur Einen Staat.

Je mehr Helvetic» Eine Republik wird und bleibt,
um so viel mehr muß dasselbe, und um so viel mehr
müssen alle seine einzelnen Glieder, an innerer Kraft und
Blüthe, so wie an äusserer Achtung »nd Sicbcrheit ge»

winnen. Alles hingegen, was diese Stärke d?S Ganze»
minder» oder lahmen sollte, schwächt nicht nur die all«

gemeine Republik, sondern eben so gewiß jede» Cantors
irden Bezirk, jede êtabt. oder Dorfgemeinde in Hcl-
vclien.

2. Wennschon nicht überall mit ausgcdriiktem Wort,
so enthält deßwegen nichts desto minder der vorzulegende

neue Verfassungsentwurf im Ganzen und in allen seinen

Theile» jeden ächten Grundsatz politischer und bürqcr.
licher Freyheit und Gleichheit ; und damit : ewige Aufhe.
bung aller ausschließlichen Souverainität einzelner Stab-
te, Länder, Personen oder Familien, und die einzige

Oberherrschaft des Gesetzes, auf der einen — auf der

andern Seite: Gleichgewicht »nd Unterordnung der Ge-

walten, Verhütung .allzu zahlreicher Volksvcrsammlun»

gcn und jedes andern gefährlichen Mißbrauchs der gute»
Sache der Freyheit, der ihren zahlreichen Feinden so

willkommne Waffen zu ihrem Untergang leiht.
Wer diese großen Wahrheilen je aus den Auge»

V verliert, ist daher nicht geschikt, bey den bevorstehenden

wichtigen Angelegenheiten heilsamen Rath zu ertheilen;



und wer durch Rede oder Thor sie vorschlich unter-

graben sucht, ist eben so sehr als cin Feind jedes beson-

dern wie des allgemeinen Wohls anzusehen.

Auf Personen demnach, welche neben andern erfo-

derlichen Eigenschaften, namentlich auch von obigen

Grundsätzen wahrhaft und rein bestell sind, werde» die

bevorstehenden Cantonstagsatzungen beyde» zu der all?

gemeinen Nationaltagsatzung sowohl, als nachwärts bey

den für ihren besondern Canton vorzunehmenden Wahlen,

ihr vorzügliches Augenmerk richten.
Eben so werden diese Grundsätze, bey der Berathung

und Festsetzung ihrer innern Cantonsorganisalion, ihnen

zum sichersten Leitstern dienen.

4. Dem Verfassungsentwurfzufolge sollen hiernächst

alle Mitglieder einer Cantonstagsatznua mit, der Voll-
macht ihrer Distrikte erscheinen eine solche Cantonalor-

ganisation abzuschließen, um sie der allgemeinen Tag-
stitzung vorzulegen, und zu ihrer Sanction, in die

Acte» derselben eintragen zu lassen.

5. Um aber solche Sanction zu erlangen werden diese

Organisationen so verschieden sie sonst immer, jede

den besondern Bedürfnisse» ihres Cantons angepaßt seyn

dürsten, dennoch alle darinn übereinstimmen müßen;
daß sie nicht allein den in§§, 1 und 2. angeführten Haupt-
grnndsätzen, sondern hicnächst der durch de» Verfassungs-

entwurf aufgestellten Centralgcwalt, und dem vollzähli-

gen Umfang aller Attribute derselben, auch nicht zum
entferntesten Abbrüche gereichen.

6. Alles, was demnach die Natlonalsouverainit.it —
Alles was das höhere Polizeywescn, d. h. die allge-

meine Staatsaufsicht zu Auftcchthaltung öffentlicher

Ordnung und Ruhe —
Alles, was die für diese innere Ruhe sowohl als für

die äussere Sicherheit der Republik auszustellende bewass-

nete Macht —
Alles, was die (oft so verwickelten und nur von Einem

allgemeinen Aug richtig zu überschauenden) Verhältnisse

mit dem Ausland —
Alles, was den allgemeinen Zustand der Bürger, die

Erlheilung des helvetischen Bürgerrechts und Verlnsts-
Erklärung desselben —

Alles was die gleichförmige Organisation der bür.
gerlichen und Criminal - Rechtopstege (mit Ausnahme,
der Abfassung niederer,Frevel- oder sogenannter Zuchtpe-
ljzeyordnungcn)

Alles, was die Festsetzung dcswnigen Antheils, wel-
chcn jeder Canton an, die,allgemeinen Staalsabgaben zu

liiftrn hat-—

Alles, was die Verwaltung des Bergwerks-Münz»
Posten - Mauth -Zoll - und Commerzwesrns, des Pul-
ycrhandcls, des Stempels und aller andern eigentlichen
Regalien betrifft —

Alles, was die allgemeinen öffentlichen Unterrichts-
anstallen (National - Universträten und Academien.) —

Alles endlich, was die allgemeine Oberaufstcht der
weltlichen Gewalt in geistlichen Dingen, und somit auch
das weitere Schiksal der Klöster und Stifter in Helvetien
angeht.

Alles dieses soll von den für die einzelnen Can.
tone zu entwerffendcn Verwaltungsvorschriften nicht be-
rührt, somit auch dort keine Behörden zu dem End auf.
gestellt, sondern vielmehr mit gröster Sorgfalt alles qus.
gewichen werden, was seiner Zeit die Cenlralgewalt in '

der Ausübung abgedachter sowohl als aller derjenigen
Rechte und Attribute behindern möchte, wclche noch
weirer in dem zten Abschnitte des vorliegenden Versas,
sungscntmurfes ihr zugeeignet stub.

7- Dagegen zeigt die lezte Hälfte des aten Abschnitts
dieses Entwurfs, nebst dem gllcn wennschon nicht ans-
führlich, dennoch deutlich genug, was hinwieder die
wesentlichen Rechte und Attribute der künftigen Canio.
natgcwait hcisscn und seyn sollen ncmlich :

u.) Die Verthcilung und Bczugsmcise der von der
Centealgewalt bestimmten allgemeinen Sraalsabgabcn
überhaupt, iinb der Gcuiidabgaben insbesondere, weitn»
solche zu dem End vorzüglich beliebt werden sollten.

b.) Die Festsitzung der besonderen Bedürfnisse jeden
Cantons, und der dem Charakter und der Neigung seiner
Einwohner angemessensten und somit leichtesten Mittel,
diese Bedürfnisse durch hinreichende Oetsanlagen zu de.
snedigen.

c.) Die Verwaltung der dem Staat zu mwerlez«
lichem Eigenthum zustehenden Nationalgütcr jeder Art ;
dann der Domainen insbesondere, so wie auch der jedem
Canton zudienendcn Bodenzinse und Zehüben — wclche
beyde leztcrn, nebst dem erwähnten Domainen«
Ertrag, zu Bestreitung der Ausgaben für den össntli»
chen Gottesdienst, zur Besoldung der Geistlichkeit, zum
Unterhalt und Aenffming endlich der besondern Erzie-
hungs- und Unterrichtsanstalten jeden Cantons, na»-

mentlich, angewiesen stnd.

6.) Der Abfassung so geheisiner Zuchtpolizmordnun»

gen (deren Vollstreckung aber seiner Zeit durch die Cen»-

rralgewalt, mir d-m ganzen übrigen Gmchwwesin in
die nochige Uebereinstimmung'zu bringe» ist) ist sehen,

.obenlZ. 6.)^ Erwähnung gellM. werden,.
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K. Wem nun die Eanlonstagsatzmige» den obbestim-
ten Umfang stwohl, als hinwieder die Schränkender
Caglonalorgaittsatioii richtig ins Aug fassen, und unver-
wandt barm» behalten, so wird jede derselben die für
ihren Canton erforderlichen VerwallungSvocschriften dar-
nach zu entwerffen bemüht sey».

Der gesetzgebende Rath massed sich keineswegs an,
seinen zu diesem wichtigen Geschäfte bcrusscnen Mit-
bürgern einige gesetzliche Vorschrift zu ertheilen. Aber
semen gegen das Vaterland noch aufhabenden besondern

theuren Pflichte» hält er es allerdings gemäß, denselben

ê.nige seiner wesentlichsten Gestchtspuncte hierüber zu

eröffnen.
I. Erstlich, im Allqein ei new

u.) Wird es vor allen Dingen erforderlich sey» : die

Natur, die Befugnisse, und das gegenseitige Verhältniß
der verschiedenen Behörden, überall so deutlich und da-

bey so emfach wie möglich, zu bestimmen.
d. Hiernächst die Anzahl und die Besoldung der Be-

aintcn mit republikanischer Sparsamkeit festzusetzen, und
L. endlich, in Absicht auf die Canronsrcpresentant-

schaff zu künftigen allgemeinen Tagsatzungcn sowohl,
als zu Besetzung derjenigen Aemter, welche in jedem

Canton zu semer innern Verwaltung nöthig zu seyn

trachtet werden, diejenige Wahlart und Weise ausfindig
zu machen, bey welcher die Freyheit des helvetischen

Volkes mit dem wahren Zweck? dieser Wahlen sich

am unzweydeutigsten vereinbaren läßt.
Daß die ersten Cantonai-Wahlen erst alsdann vor-

zunehmen sind, nachdem die Cantonsorgamsativnen
von der allgemeinen Tagsatzung die Emregisiririmg
werde» erhalten haben, versteht sich von selbst.-

II. Im besonder».'
u. Zur fernern Eintheilung jeden Cantons in Be-

zirke, weiset schon der vorliegende Verfassungsentwurf
selber an. Wo aber je eine Veränderung der gegen-

wärtigen Gränzen dieser Bezirke in einem Canton für
nöthig erachtet würde, da wird eine Erweiterung der-

selben in verschiedenen Rükfichten-zuträglicher, als ihre
noch mehrere Zerstüklung, und um so viel raihstimer

stya, west nur alsdann zu hoffen stchh daß eine solche

neue Einlhe lung mit derjenigen in Uebereinstimmung

gebracht werden kann, welche seiner Zeit die Central-

gewalt in Absteht auf daS Gerichtswesen in Helveticas
festzusetzen gutfinben wird. ^

b., An den Namen der in jedem Canton aufznsteft

ldnden- Behörden ist woh! sehr wenig gelegen. Desto
'

mehrdass durch eine jede dersiidem irgend ein trifft.- '

ger Zwek, und durch sie alle ihr Gcsamtzwck, das
wahre Wohl des Cantons und seiner Bürger, ohne
Nachtheil des helvetischen Vaterlands am sichersten

erreicht werde: daß sie endlich neben ihrem versas»
sungsmässige» Verhältniß zu der allgemeinen Republik
noch durch jedes wahrhaft uüzliche, fteywillige, abee

nur desto festere Band, sich a» diejenige Gewalt an-,
schlwssen, welche über das Ganze wacht.

L. Zwey solcher Behörden scheinen uns indessen,
neben den Vorstcherschaften der Gemeinden, zu Erste-
lung jenes Gejamtzwekes in jedem Canton gleich wc-
tcnllich crsodeelich zu ftyn: Eine nemlich, welche die
nöthigen Caiitonaloerordnungen erläßt, und eine andere,
welche dieselben vollzieht. Ohne einiges Bedenken kann-
dieser lezteren auch das ganze Verwaltnngsfach, so wie
dasjenige der Finanzen in erster, und in minder wichst-
gen Fällen in endlicher Instanz überlassen werden.

Sehr zahlreich darf daS Personale dieser Behörden'
nicht seyn. Auch »nr wenige gute Köpfe erliegen
weit seltener unter der Last ihrer Geschäfte, alsrntcr
der Pein des langsame» Ganges derselbe» in großen-
Versammlungen.

cl. Da das freye helvetische Volk überall in seinen-

Stadt oder Dorfgemeinden seine Gcmcindsoorsteher
selbst aus seiner Mitte k-cst, so dürsten vielleicht in
Absicht auf die höhern Stellen, nicht ohne großen'
Vortheil, solche Einrichtungen getroffen werden, zn»>

folge weichen, sey es nun ei» Vorschlag oder dir endliche
Auswahl den erster« überlassen, der Vorschlag aber'
auch vorerst dnrch eine der obern Cantonalbehordew
bereinigt, und es somit den einen oder den andern mW
so viel leichter gemacht würde, aus allen guten B»r-
gern nur die besten zu wählen.

e. Unabänderliche Fortdauer in Stellen und AeM,-
lern kann und wird bey den Cantonalbchörden, so wenig'
als bey denen der Cantonalgewalt, durchaus nicht —'
aber eben so wenig die Abänderung einer ganzen Ve--
Horde auf einmal — und selbst die VerdindlMeil,
de» gcftzlieh Ausgctrettenen nicht wieder neu zwwäh--
leu, kaum statt finden dürfen.

f. Die Hauptgrundsätze derjenigen Bedinge, unter«
welchen ein Bürger zu National- sowohl als zu Can»-
tonalämtern wählen und gewählt werden darf, sind'-

in dem tien Abseyn, des Verfassungsenlwurfs softdeuc--
iich angegeben, daß solche keiner näherst Erläuterung'
bedürfen,

^
als daß unter den erwähnten Bedingen d ie'

Entrichtung einer A^abe nicht eben ohne Ausnalchw'
rrfoderlich) sey, sondern dem' gesamten Staats unMi>-
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K eidlich gàete öder sehr wenig bezahlte Dienste, iezt

Mb in Zukunft, gar wohl dafür gelten dürsten.

Fllr wichtig hicbey hatten wir die Bemerkung:
j>«Z wenn die in ertvähntem Abschnitt angeführten

Stimm- und Wahlfähigkeits-Bedinge, einzig auf Al-
Ler, Eigenthum oder in Ermanglung desselben, auf
-irgend einen unabhängigen Broderwerb sich beziehen —
dennoch solches andere künftige auf ein höheres Ziel
lenkende Vorschriften, i» Absicht auf die Eigenschaften

der Wählbaren, gar nicht ausschließe, sonder» solche

Pielmeye vorauszusetzen scheine. Hiehcr würde z, B.
eine wohl abgewogene und gegen anderweitige Miß-
brauche perwahrte Stuffcnfolgc der Aemter — so viel-

dicht, »ach einem gewissen Zeitpunkt, ein in höhcrn

Büdnngsanstalten erhaltener und erprobter Unterricht

u s. f gehören — von nun aber, und zu jeder Zeit,
werden für höhere Stellen gründliche Wissenschaft und

Erfahrung für jedes Amt aber, Furcht vor Gott
und keine andere Furcht, sittliche Rechtschaffenheit und

prnnkloscr Gemcinsin», die unentbehrlich crfoderlichen

Eigenschaften der zu Wählenden, vor dem Richlerstuhl

des Gewissens ihrer Wähler seyn.

A. Neben den Canlons-Hanpidchörden dürften viel-

leicht sehr wenige, aber wohlgeordnete Dicasterien

(Kammern, Commissionen), zumal für die einfa.

them Bedürfnisse mehrerer unsrer Cantone einsweilen

hinreichend seyn. Die Arbeiten derselben, in grsße

Fächer verwandter Gegenstände abgetheilt, ist auch

hier unendlich nüzlicher, als ihre Zahl ohne Noth zu

vervielfältigen. Eine Nomenclatuc solcher Kammern

würde in gegenwärtiger allgemeiner Anleitung zweklos

seyn. Nur einer einzigen müssen wir insbesondere

erwähnen. Sollte es nicht bey der schönen Anstalt

der Erztehungsräthe in ihrer itzigen, weniger Vervoll-

kommnnng bedürftigen Organisation ohne weiterers sein

gänzliches Verbleiben haben? Auf jeden Fall aber

werden dir bevorstehenden Cantonaltagsatzungen bey

Fortsetzung dieser oder Aufstellung irgend einer ähnli-

chm, die gröste Angelegenheit unsrer Mitwelt und

Nachwell verwaltenden Behörden, eines ihrer ersten

.Augenmerke darauf richten: daß die wirklich bestehe»-

den Gymnasien und Schulen jeden Cantons und das

meist ohnehin so kärgliche Loos ihrer Lehrer, wemg.

siens keinen noch größern Schaden nehmen, bis solche

einst in giükiichcrn Tagen je nach den örtlichen Kräf-

à und Bedürfnissen verbessert, und mit hohem,

allgemeines Nationalanffalten in möglichste Uebcrein-

stimmung gebracht werden können.

k. Endlich scheint unS eine genaue Bcstim«
mung derjenigen Stellen vounöthen zu nyii, welche
dem zten Abichn. des Verfassungscntwurfs zufolge k»
jedem Canton

i) über die von dem Senat vorgelegten Gesetze»
Vorschläge zu entscheiden —

s) auf die ansserordeiitliche Zusammenberufting
einer allgemeinen Tagsatzung anzutragen, »der
den dießfälligen Antrag andrer.Cantone zu be«

unhcikM — und

;) in Streitigkeiten mit andern Cantonm die dieß»

fällige Rechtshandlung zu führen- hätte» ; weicbcS
aber, der biedern Weisheit der Vorwclt gemäß,
wvdl niemals anders, als nach gänzlich erschöpfter
Mmne, geschehe» dürfte.

9) Vorstehendes soll gedrukl, in der ersten Sitzung '
der bevorstehenden CantonStagsatzungen öffentlich ver«

' lesen, und jedem Mitglied derselben ein Exemplar zuge«
stellt werden.

Kleine Schriften.
vistertatio inaugural!« mestico-obstetricia — ste placen-

tarum in urero post partum remanlarum curacions
lderspemica so manuali ccrtis lolistisgue »reis prin.
cipüz er oblervacionibu! superstructa. (Zuain con.
kensu grst. Orä. stlsstic. pro xrastu stoctoriz lummis-
gns In utraqus mssticina Ironoribuz juribuz et pri-
vilegii« legicime »klunc jam imperratiz a. st.

lVlarc. 1798 erustitorum examini lubjicit /oan».
à/rr. Nerilavia-Nelveru«. g.
txp. tlöpfsrstcii. S.

Die Schrift erschien z» Anfang dieses Jahrs Der
geschikte n»V talentvolle Verfasser übt bereits seit Iah«
ren die Arzncvkunde in feinem Vaterland auS. Seine
Prodefchrift ist reich an eigenen und an väterlichen Er«
fahrungen und Beobachtungen,
visterlscio lnauguralis mestica ststenz cogitzda gua-stzm

ste Vaccinis, guam ex auâor. gratioli mesticorum
vrstini» in alma stcastsmia parria pro lummi« in
mesticina ftonoribux rire conssguencliî putzlico ema
sticorum examini ftrbm. //,,/,?stil. I).
Loli. iVlest. I'agi Laiil. Membr. er Leer, gst st. ^
^ulii lgor. 4. kakle« t^p. I. veclreri. S. 2».

Der Vft steht die Kuhpvckmunpmng für eine eben f»
wichtige als wohlihätige Erfindilng an, unb wünfchr ihre
allgemeine Verbrellung mit Vorsicht jedoch und unter
ärztlicher Aufsicht. Er macht hiefür zweckmäßige Vor-
schläge.
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